
Faires Miteinander! 

Wo mehrere Menschen zusammen kommen sind ein paar einfache Regeln 

unvermeidlich. Das Ziel meiner Stallordnung ist nicht, Einschränkungen in der 

individuellen Entfaltung vorzunehmen, sondern vielmehr das Miteinander von 

Mensch und Pferd in unserem Reitstall zu sichern. Deshalb bitte ich insbesondere 

die Eltern der Kinder, die sich auf unserem Pferdehof aufhalten, dafür zu sorgen 

dass die nachfolgenden Regeln verstanden und eingehalten werden. Auch die 

Reitbeteiligungen sind über die Stallordnung zu informieren. 

 

! Freundlichkeit, Ruhe und ein wenig Ordnung auf der Anlage ist oberstes Gebot! 

 

Stallordnung 

1. Es besteht in den Stallgebäuden und Vorratsräumen absolutes Rauchverbot. 

2. Glasflaschen sind auf der gesamten Reitanlage mit Ausnahme des 

Sitzbereiches vor dem Stüberl nicht gestattet. 

3. Waschplatz, Putzplätze und Stallgassen sind nach der Benutzung umgehend 

zu säubern. 

4. Reithalle und Außenplätze sind abzuäpfeln. 

5. Hunde sind im Stallungsbereich grundsätzlich an der Leine zu führen, auf den 

Außenanlagen können sie freilaufen, sofern sie beaufsichtigt werden und den 

Reitbetrieb nicht stören. Dies erfolgt auf eigene Gefahr des Hundebesitzers. In 

der Reithalle sind Hunde untersagt. 

6. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr herrscht Stallruhe auf der Reitanlage. 

7. Jeder ist verpflichtet, Müll sachgerecht zu entsorgen. 

8. Auf der gesamten Reitanlage gilt die Straßenverkehrsordnung. 

9. Kinder unterliegen während des gesamten Aufenthaltes auf der Reitanlage 

der Aufsichtspflicht ihrer Eltern. Ich weise daraufhin, dass ich für Unfälle 

keinerlei Haftung übernehme. 

10. Die Stallordnung ist auch für Angehörige, Gastreiter und Besucher bindend. 

 

  

Johann Murnauer 


